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Wohnung gekündigt – was nun?
Mietrecht / Ein Mietvertrag kann durch den Vermieter gekündigt werden. Welche Rechte beide Parteien dabei haben, erfahren Sie hier.

BRUGG Will der Vermieter einen 
Mietvertrag über eine Wohnung 
kündigen, muss er einiges be-
achten. Werden gewisse Form-
vorschriften nicht eingehalten, 
ist die Kündigung nichtig. Eva 
Büchi von der Agriexpert zeigt 
auf, welche Rechte dabei auch 
die Mietpartei hat.

Formvorschriften einhalten

Die Kündigung von Wohnungen 
muss schriftlich erfolgen, selbst 
wenn kein schriftlicher Mietver-
trag vorliegt. Zudem muss der 
Vermieter ein spezielles vom 
Kanton genehmigtes Formular 
verwenden, auf dem angegeben 
ist, wie der Mieter vorzugehen 
hat, wenn er die Kündigung an-
fechten oder das Mietverhältnis 
erstrecken lassen will. Die ent-
sprechenden Formulare können 
in der Regel auf der Website des 
jeweiligen Kantons herunterge-
laden werden.

Die Kündigung muss an die 
Vertragspartei bzw. – bei mehr als 
einer Vertragspartei – an sämtli-
che Vertragsparteien adressiert 
werden. Wir empfehlen, die Kün-
digung jeder Vertragspartei in ei-
nem separaten Couvert einge-
schrieben zuzustellen. Dient die 
Wohnung als Familienwohnung, 
muss der Vermieter die Kündi-
gung beiden Ehegatten bzw. ein-
getragenen Partnern separat zu-
stellen, auch wenn nur eine dieser 
beiden Personen als Partei im 
Mietvertrag aufgeführt ist. Als Fa-
milienwohnung gilt eine Woh-
nung, in welcher die Ehegatten 
oder eingetragenen Partner ihren 
gemeinsamen Haushalt haben. 
Für die Qualifikation als Famili-
enwohnung ist allerdings nicht 
erforderlich, dass in der Woh-
nung auch Kinder leben.

Werden diese Formvorschrif-
ten nicht eingehalten, ist die 
Kündigung des Mietverhältnis-
ses nichtig. Das bedeutet, dass 

sie so zu behandeln ist, als ob sie 
nicht existieren würde.

Fristen berücksichtigen

Ein unbefristeter Mietvertrag 
über eine Wohnung kann mit ei-
ner Frist von drei Monaten auf 
einen ortsüblichen Termin (je 
nach Kanton oder Ort unter-
schiedlich) oder, wo ein solcher 
fehlt, auf Ablauf einer dreimo-
natigen Mietdauer gekündigt 
werden. Die Mietparteien kön-
nen auch längere Fristen oder 
andere  Termine – zum Beispiel 
jedes Monatsende – vereinba-
ren. Die Vereinbarung von kür-
zeren Fristen ist hingegen nicht 
zu lässig.

In bestimmten, gesetzlich vor-
gesehenen Fällen – beispielswei-
se bei schwerwiegenden Pflicht-
verletzungen durch den Mieter 
oder Zahlungsverzug – kann der 

Mietvertrag vom Vermieter in-
nert kürzerer Frist gekündigt 
werden. Dabei sind die gesetz-
lich umschriebenen Vorausset-
zungen (etwa schriftliche Mah-
nung bei mangelnder Sorgfalt 
und Rücksichtnahme) und Fris-
ten zu berücksichtigen.

Die Kündigung muss spätes-
tens am letzten Tag vor Beginn 
der Kündigungsfrist von allen 
Adressaten empfangen worden 
sein (Datum Poststempel genügt 
nicht). Eine zu spät erfolgte Kün-
digung ist nicht ungültig, son-
dern gilt auf den nächstmögli-
chen Kündigungstermin.

Befristet oder unbefristet?

Haben die Mietvertragsparteien 
beim Abschluss des Mietvertra-
ges eine bestimmte Dauer oder 
einen Endtermin vereinbart, so 
endet das Mietverhältnis ohne 

Kündigung mit Ablauf dieser 
Dauer bzw. auf den vereinbarten 
Endtermin. Setzen die Parteien 
das Mietverhältnis stillschwei-
gend fort, so gilt das Mietverhält-
nis neu als unbefristet und es 
sind die Kündigungsfristen und 
-termine für unbefristete Miet-
verhältnisse einzuhalten. Die 
Auflösung des Mietverhältnisses 
ist auch mittels gegenseitiger 
Vereinbarung möglich – Fristen 
oder Termine müssen dann kei-
ne eingehalten werden.

Schutz vor einer Kündigung

Ist der Mieter mit der Kündigung 
nicht einverstanden, kann er sie 
bei der zuständigen kantonalen 
Schlichtungsstelle anfechten 
oder die Erstreckung des Miet-
verhältnisses verlangen. Dabei 
sind zwingend die gesetzlichen 
Fristen einzuhalten. Weist die 

Schlichtungsstelle die Anfech-
tung ab, prüft sie automatisch, 
ob das Mietverhältnis erstreckt 
werden kann.

Bei der Prüfung der Erstre-
ckung sind die Interessen von 
Vermieter und Mieter abzuwä-
gen. Wenn es von den Interessen 
des Vermieters her möglich ist 
(kein dringender Eigenbedarf, 
lange Dauer des Vertragsver-
hältnisses etc.), erstreckt die 
Schlichtungsstelle das Mietver-
hältnis für Wohnräume um ma-
ximal vier Jahre.

Bei Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit Wohnungsmieten 
werden für das Schlichtungsver-
fahren keine Gerichtskosten er-
hoben.

Kündigung bei Eigenbedarf

Eigenbedarf ist einer von vielen 
Gründen für eine Kündigung 

und ist grundsätzlich zu behan-
deln wie andere Kündigungs-
gründe auch. Die Geltendma-
chung von Eigenbedarf kann 
unter Umständen allerdings 
dazu führen, dass die Anfecht-
barkeit einer Kündigung einge-
schränkt ist. Auch bei der Inter-
essenabwägung in Hinblick auf 
eine Erstreckung wird der Eigen-
bedarf des Vermieters berück-
sichtigt. 

Zudem kann der Erwerber ei-
ner vermieteten Liegenschaft, 
der Eigenbedarf geltend macht, 
unmittelbar nach dem Erwerb 
der Liegenschaft mit einer Frist 
von drei Monaten auf einen 
 gesetzlichen Termin kündigen, 
selbst wenn im Mietvertrag 
 längere Kündigungsfristen oder 
andere Termine vereinbart 
 wurden.

 Eva Büchi, Agriexpert

Mehrwertsteuer ist nicht gleich Mehrwertsteuer
Betriebswirtschaft / Landwirtschaftbetriebe können sich freiwillig der MwSt. unterstellen. Dies lohnt sich vor allem bei grösseren Investitionen.

SCHÖNBÜHL Im Gegensatz zur 
direkten Steuer stellt die Mehr-
wertsteuer (MwSt.) eine Konsum-
steuer dar. Demnach wird mit der 
MwSt. nicht das Einkommen, 
sondern der Konsum besteuert. 

Die meisten Landwirte sind 
nicht obligatorisch der MwSt. 
unterstellt, da die Urproduktion 
(Milch, Früchte, Fleisch usw.) 
eine von der MwSt. ausgenom-
mene Leistung darstellt. Man 
kann sich jedoch auch freiwillig 
bei der MwSt. unterstellen, was 
sich insbesondere bei grossen 
Investitionen lohnen kann. 

Zwei Abrechnungsmethoden

Ob eine freiwillige Unterstellung 
sinnvoll ist, muss von Fall zu Fall 
abgeklärt werden. Sofern je-
mand der MwSt. unterstellt ist, 
lohnt es sich jedoch, die Abrech-
nungsmethode zu prüfen und  
allenfalls auch zu wechseln. 

Grundsätzlich kennt die 
MwSt. zwei Abrechnungsme-
thoden: die effektive Methode 
und die vereinfachte Methode 
mittels eines Saldosteuersatzes. 

Bei der effektiven Methode 
wird quartalsweise exakt die Um-
satzsteuer berechnet. Demgegen-
über kann die Vorsteuer (Mehr-

wertsteuer auf den Vorleistungen) 
in Abzug gebracht werden. Die 
Differenz aus der Umsatz- und 
Vorsteuer (= Mehrwert) hat der 
Steuerpflichtige zu bezahlen. Je-
doch kann es mittels der effekti-
ven Methode – vorwiegend nach 
Investitionen – auch vorkom-
mend, dass eine Differenz zu-
gunsten des Steuerpflichtigen re-
sultiert. Diese Differenz wird dem 
Steuerpflichtigen ausbezahlt. 

Bei der Saldosteuersatzmetho-
de haben die Unternehmungen 

die Möglichkeit, die Steuer-
schuld mit sogenannten Bran-
chensätzen abzurechnen. Diese 
Sätze basieren auf einer typi-
schen Kostenstruktur einer ent-
sprechenden Leistung. Je höher 
die in den Waren, Dienstleistun-
gen, Betriebsmitteln, Investiti-
onsgütern und Gemeinkosten 
enthaltene Vorsteuer ist, desto 
niedriger ist der Saldosteuersatz. 
Bei der Saldosteuersatzmethode 
gilt es zu beachten, dass Subven-
tionen nicht zum steuerbaren 

Umsatz gehören und dadurch 
keine höhere MwSt. bezahlt 
werden muss. Auch im Saldo-
steuersatz einkalkuliert sind die 
Privatanteile und Naturalbezü-
ge, weshalb auch diese zu keiner 
Steuererhöhung führen. 

Umsatz mehr als 10 Prozent

Unternehmungen, die mehrere 
Tätigkeiten mit einem Umsatz-
anteil von mehr als 10 Prozent 
haben, müssen zwei Saldosteu-
ersätze beantragen und damit 

abrechnen. Als erster Saldosteu-
ersatz dient immer der höchste. 
Der zweite Saldosteuersatz kann 
gewählt werden. Zu beachten ist, 
dass dann die restlichen Tätig-
keiten zum nächsthöheren Sal-
dosteuersatz abgerechnet wer-
den müssen (Beispiel siehe Link). 

Die Saldosteuersatzmethode 
führt zu einer wesentlichen ad-
ministrativen Vereinfachung der 
Abrechnung, da die Vorsteuer 
nicht ermittelt werden muss. Zu-
dem muss die Abrechnung auch 
nur halbjährlich erledigt wer-
den. Weil es sich eben um eine 
vereinfachte Abrechnung han-
delt, kann aufgrund spezieller Si-
tuationen die geschuldete Steu-
er höher oder niedriger ausfallen 
als die Abrechnung mit der effek-
tiven Methode. 

Meldung bis Ende Februar

Die effektive Methode wie auch 
die Saldosteuersatzmethode ha-
ben ihre Vor- und Nachteile. Es 
ist sehr wichtig, dass jährlich ge-
prüft wird, ob die Methode noch 
die passende ist. Steuerpflichti-
ge Unternehmen, die von der  
effektiven Methode in die Saldo-
steuersatzmethode wechseln 
wollen, können dies nach drei 

Jahren machen. Sie müssen dies 
spätestens 60 Tage nach Beginn 
der nächsten Steuerperiode 
schriftlich der Steuerverwaltung 
mitteilen. Demnach ist es häu-
fig, dass die Meldung bis Ende 
Februar bei der Steuerverwal-
tung sein muss – ein Methoden-
wechsel kann sich also lohnen.  
 Christoph Brönnimann,  
 Agreno Treuhand AG

Beispiel zweier  

Steuersätze:  

www.bauernzeitung.ch/ 

mwst-rechenbeispiel

Kündigt der Vermieter Eigenbedarf seiner Immobilie an, ist das ein grosses Ärgernis für den oder die Mieter des Objektes.  
Dieser Kündigungsgrund kann von den Mietern nur eingeschränkt angefochten werden.   (Bild Schweizer Bauernverband)

Bei höheren Investitionen wie einem Stallneubau kann eine freiwillige Unterstellung bei der MwSt. in 
Betracht gezogen werden.   (Bild Nicole Geiser)
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Eva 
Büchi

Eva Büchi ist Rechtswis-
senschaftlerin und Exper-
tin bei Agriexpert. Bei 
Fragen zum Mietrecht hilft 
Agriexpert gerne weiter: 
056 462 52 71.

Saldosteuer- 
sätze 2023

Ausgewählte Saldosteuer-
sätze für 2023:

 z Urproduktion (optional): 
0,10 %
 z Lebensmittelhandel: 
0,60 %
 z Landwirtschaftliche 
 Lohnarbeiten: 1,20 %
 z Pferdepension: 
4,30 % chb


